
805 der Beilasen zu den ste~oGraphischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1972, 
betreffe~d ein Bundesgesetz über betriebliche Jugendvertretungen 

(Jugendvertrauensrätegesetz - JVRG) 

Der vorliegende Gesetzesbeschlllß des Nationalrates regelt 
die :r:rrichtung von Jugendver~ .. retul1gen in Betrieben, die dem 
Betriebsrätegesetz unterliegen und mindestens fünf jugendliche 
Arbeitnehmer dauernd beschäftigen. Der Jugendvertrauensrat ist 
oerufen. die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und 
kulturellen Interessen der jugendlichen Dienstnehmer im Zusammen­
wirken mit dem Betriebsrat \'latLL' zunehmen. 

Der Ausschuß für soziale Angelege~beiten hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Si"czung vom 11. Juli 1972 in 

Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 

zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .. 
Als Ergebnis seiner Beratwlg stellt der Ausschuß für soziale 

Angelegenheiten somit den Antrag,_ der Bundesrat Holle beschließen: 
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Juli 

1972; betreffend ein Bundesgesetz über betriebliche Jugendver­
tretungen (Jugendvertrauensrätegesetz - JVRG) , wird kein Einspruch 
erhoben. 

K 0 u b a 

Berichterstatter 

\1ien, am 11. Juli 1972 

Hella H a n z 1 i k 

Obmann 
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